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RS OGH 1982/10/13 6Ob634/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1982

Norm

EheG §55 Abs2 e2

Rechtssatz

Eine Änderung der Voraussetzungen oder des Umfanges eines Versorgungsanspruches zum Nachteil des beklagten

Ehegatten im Falle der Ehescheidung ist nicht schon deshalb ein für die Abwägung nach § 55 Abs 2 EheG

unbeachtlicher Umstand, weil der Versorgungsanspruch pensionsrechtlicher oder sozialversicherungsrechtlicher Natur

ist.
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